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Bebauungsplan M 1: 500 

ZOLLERNSTRASSE 

Verfahrensvermerke: 

Zur Aufstellung gern. § 2 Abs. 1 BBauG beschlossen 

Zur öffentlichen Auslegung gern. § 2a Abs. 6 
BBauG beschlossen 

Auslegung bekanntgemacht 

öffentlich ausgelegt 

Als Satzung gern. § 10 BBauG 
vom Gemeingerat beschlossen 

vom 

Genehmigt gern. § 11 BBauG vom Regie- · 
rungspräsidium Stuttgart mit Erlaß Nr.22;~5]-.2?19:0J.9~ 

Genehmigung bekanntgemacht und 
in Kraft getreten 

Leonberg 

.. 
arn . . . nP~·t9n ..... 

am 10.11.1985 ....................... 
.>j·•"' 

arn . 05.12.1986 
•••• ,'! ... i."' ·--~· .• •• 

bis 15.01.1987 . .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
am ... • OJ.p~.J9.8? . .... 

voni •• • 2J.QZ.1.9~'! • • • • • l 

arn 13.08.1987 ....................... 

j Ausgefertigt: 27.08.1987 .......................... 
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Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten alle anderen Vor
schriften außer Kraft, dies gilt insbesondere für den o. a. Bezugs
plan. 

Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplanes sind: , 

Das Bundesbaugesetz (BBauG) vom 6. 7. 1979 (BGBl I S. 949) 
Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 15. 9. 1977 (BGBl I S. 1763) 
Die Planzeichenverordnung (PlanzV 81) vorn 3. 7. 1981 (BGBl I S. 833) 
Die Landesbauordnung für Baden Württemberg (LBO) vorn 28. 11. 1983 
Ge. Bl. S. 770) 

Sowie die jeweiligen ergänzenden Rechtsverordnungen und Verwaltungs
vorschriften. 

Leonberg, den 

Gefertigt: 



ltiCHtrttHilAHUNti 
ART DER BAULICHEN NUTZUNG ~ 9 (1)1 BBauG 

REINE WOHNGEBIETE ~ 3 BouNVO 

ALLGEMEINE WOHNGEBIETE ~ 4 BouNVO 

MASSDER BAULICHENNUTZUNG ~9 (1 ) 1 BBauG 

ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ~ 16 SouN\10 

GRUNDFLÄCHENZAHL ~ 19 BouNVO 

GESCHOSSFLÄCHENZAHL ~ 20 BouNVO 

BAUWEISE ~ 9 (1) 2 BBauG 

-

OFFENE BAUWEISE ~ 22 BauN'IO 

NUR HAUSGRUPPEN ZUCÄSSIG ~ 22 BauNIJO 

J BERBAUBARE GRU'IOSTOCKSFLA CHE 

BA'JGRENZE 
_r NICYT USERBAUBARE FL.ÄCI-iE 

STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN ~9 (1) 2 BBauG 

FESTSETZUNG DER GE BAUDESTELLUNG ( FIRSTRICHTUNG I 

FLACHEN FUR GARAGEN ~9 (1)4 BBauG 

GeMEINSCHAFTSGARAGEN 
GEMEINSCHAFTSSTELLPLÄTZE 

BEREICHE OHNE EIN- UNO AUSFAHRTEN 
IZUFAHRTSVERBOT) 



VERKEHRSFLÄCHEN 99 {1) 11 BBauG 

~ 
~ 

D 
VERKEHRSFL ACHE . UIWERBIND:..ICHE AUFTEILUNG 

SICHTFEL DER (SIEHE TEX.,. ' E'L ZIFF J Sl 

GRUNANLAGE A~ BESTANDTEIL DER 
VERKEHRSANLAGE I.S.DES ~ 9(1)11 BBouG 

VERSORGUNGSFLÄCHEN 99 {1 ) 12 BBauG 

[I]] TRAFOSTATION 

ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE 99{1) 15 BBauG 

SP IELPL AT Z 

FLÄCHEN FÜR OIE LANDWIRTSCHAFT 9 9{1)18 BBauG 

FLACHE FVR DIE LANDWIRTSCHAF T 

GEH - / LEITUNGSRECHT ~ 9 {1) 21 BBouG 

GEH· :.!ND LEITUNGSRECHT 
(SIEHE TEXTTEIL ZIFF 111} 

ANPFLANZEN VON BAUMEN UNO STRAUCHERN ~ 9 {1) 25 BBauG 

PFL ANZGEBOT FUR EINZE:..BAUME 
(SIEHE TEXTTEIL ZIFF I "2 3} 

FLACHENHAFTES PFLANZGEBOT 
(SIEHE TEXT TEIL ZIFF I 12 ' I 



ÄUSSERE GESTALTUNG ~ 9(2)u.(L.)88auG i.V. mit ~ 73 LBO 

!>ATTELOACH 
DACHNEIGU~G 

SONSTIGE FESTSETZUNGEN 

GRENZE DES RAUMliCHEN GELT'JNGSBEREICHES 
DES BEBA'JUNGSPLANES ~(917 BBouG 

NACHRICHTLICHE HINWEISE 

HOHENLINIEN BEZOGEN AU" NN 
( NEUES SYSTEM) 



TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
In Ergänzung zur Planzeichnung werden folgende textliche Fest
setzungen getroffen: 

I. Planungs rechtliche Festsetzungen 
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BBauG 

1.0 Bauliche Nutzung: 

1.1 Art der baulichen Nutzung- SS 1 - 15 BauNVO 
entsprechend Planeinschrieb - Nutzung sschablone 

1.1. 1 

1.1.2 

1.2 

1 • 2 . 1 

1.3 

In den Wohngebieten WR und WA sind die nach S 3 Abs . 
3 und S 4 Abs. 3 BauNVO vorgesehenen Ausnahmen nicht 
Bestandtell des Bebauungsplanes und daher nicht zu
lässig (S 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO). 

In den reinen Wohngebieten (WR) sind je Einzelge
baude bzw. je Doppelhaushälfte bzw. je Reihenhaus · 
nicht mehr als 2 Wohnungen zulässig (S 3 Abs. 4 
BauHYO). 

Haß der baulichen Nutzung - SS 16 - 21 BauNVO 
entsprechend Planeinschrieb - Nutzungs sch ablone 

Im Einzelfall kann als Ausnahme eine Oberschreltung 
der Grundflächenzahl zugelassen werden, wenn die 
Geschoßflächenzahl nicht Oberschritten wird (S 17 
Abs. 5 BauNVO) . 

Zahl der Vollgeschosse - S 16 SauNVO 
entsprechend Pl aneinschrieb Nutzungsschablone 

1.0 Bauwelse- § 9 Abs. 1 Nr. 2 BBauG und S 22 BauNYO 
entsprechend Planeinschrieb - Nutz ungsschablone 

3.0 Oberbaubare GrundstOcksflache -
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BBauG und § 23 Abs. 5 BauNYO 
entsprechend Festl egung im Lageplan 

3.1 Ausnahmswelse kann ein Vortreten von untergeordneten 
Bautellen über die festgelegte Baugrenze bis max. 
0 , 50 m zugelassen werden. 

4,0 Mlndestbrelte der BaugrundstOcke -
S 9 Abs. I Nr. 3 DBauG 
Im reinen Wohngebiet (WR) wird eine Hlndest brelte 
der BaugrundstOcke von 6,50 m festgelegt. 

5.0 FlAchen, dte von einer Bebauung freizuhalten sind 
S 9 Abs. 1 Nr . 10 BBauG 
Oie Im Plan eingetragenen Sich tfelder sind von je
der sichtbehindernden Nutzung oder Bepflanzung von 
mehr als 0,80 ~ Höhe Ober Fahrbahn freizuhalten. 

I. 



6.0 Stellung der bauli chen Anlagen - S 9 Abs. 2 BBauG 
Die Im Lageplan festgelegte Stellung der baulichen 
Anlagen (Firstrlchtung) ist e i nzuhalten • . 

7.0 Höhenlage der baulichen Anlagen- S 9. Abs. 2 BBauG 

7.1 Im allgemeinen Wohngebiet (WA) wird eine Traufhöhe 
von max. 5 , 80 m festgelegt (gemessen zwischen na
tOrlichem Gelände und Schnittpunkt der Außenwand 
mit der Dachhaut). 
Im reinen Wohngebiet (WR) wird bergselts eine max. 
Traufhöhe von 4, 80 m und talseits eine max. Trauf
höhe von 5,80 m festgelegt (gemessen zwischen na
t Orllchem Gelände und Schnlttpunkt ·der Außenwand 
mit der Dachhaut). 

7. 2 OJe Erdgeschoßfußbodenhöhe darf die natürliche Ge~ 
landeoberflache - bergselts gemessen - um nicht 
mehr al s 0,30 m Oberschre lten • . 
ErdauffOllungen und -abgrabungen zur Anhebung · bzw. 
Ab senkung der Erdgeschoßfußbodenhöhe und zur Ge 
staltung der Freiflächen sind ohne Zustimmung der 
Baurechtsbehörde unzulässig. 

' 8.0 Garagen und Ste ll platze- S 9 Abs. 1 Nr. 4 BBauG · 
und S 12 Ab s. 6 BauNVO 
Im reinen Wohngebiet (WR) sind Garagen und Stell
platze nur Innerhalb der Oberbaubaren Grundstücks
flächen und Innerhalb der festgesetzten Flächen 
zulässig. 

9.0 Verkehrsflächen - § 9 Abs. 1 Nr. 11 BBauG 
Die Aufteilung der Verkehrsrlache ist unverbindlich. 
Zur optischen und nutzungsmäßigen Gliederung können 
die Beläge differenziert ausgestaltet werden 
(Schwar zdecken, Pflasterungen, Plattenbeläge etc.). 

10.0 Anschluß an dle Verkehrsflächen -
S 9 Abs • . 1 Hr •. 11 BBauG 
In den gekennzeichneten Bereichen sind keine Zu
fahrten zu den ausgewiesenen Bauf l ächen zul ässig 
(Zufah~tsverbot}. 

11.0 Mit Rechten zu belastende Flachen
S 9 Abs. 1 Hr. 21 BBauG 
Die mit gr und Ir ausgewiesenen Flachen fOr Geh- und 
Leitungsrechte gelten zugunsten der Anlieger und der 
Versorgungsträger. 

12.0 Pflanzzwang und Pflanzbindung - i 9 Abs . 1 Nr. 25 BBauG 

12.1 Die als Verkehrsgran gekennzeichneten Flächen sind 
mit heimischen St r äuchern zu bepflanzen und dauernd 
zu unterhalten. 

12.2 Die mit Verkehrsgran belegte Fläche kann durch Zufahr
ten bis max . 6 m Breite pr o GrundstOck unterbrochen 
werden. 



12.3 

12.4 

12.4 

12.5 

13.0 

13. 1 

13.2 

14.0 

14 . 1 

FOr die festgesetzten Einzelbäume sind großkronlge 
einheimische Laubbäume zu verwenden und dauernd zu 
unterhalten. 

Zur Einbindung des Siedlungsrandes muß Innerhalb der 
mit pfz gekennzeichneten Flächen pro 50 m' Grund
stDcksfläche entweder mindestens 1 mlttelkronlger 
Baum oder eine Gruppe heimischer Sträucher gepflanzt 
werden. 

Dabei können die nachfolgend aufgefOhrten Arten ver-. 
wendet werden: 
Bäume: Obstbäume 

Ahorn 
Vogelbeere 
Buche 

Sträucher: Weißdorn 
Haselnuß 
Hundsrose 
Geißblatt 
Schneeball 

Im reinen Wohngebiet (WR) sind die der Offentliehen 
Verkehrsfläche zugewandten Seiten der Garagen zu 
begrOnen; die Bepflanzung 1st dauernd zu unterhal
ten. 
Flachen fDr AufschOttungen und Abgrabungen -
§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BBauG 

StUtzmauern, die zum Ausgleich der Höhenunterschiede 
zwischen den BaugrundstOcken erforderlich sind, dOr
fen nur bis zu einer Höhe von max. 1 m (talseits ge
messen) errichtet werden. 

StUtzfundamente, ~le beim Setzen von Rabattensteinen 
zur Abgrenzung zwischen öffentlichen Verkehrsflä
chen und privaten GrundstUcksflächen erforderlich 
werden, sind auf den privaten GrundstUcken bis zu 
einer Brette von 0,50 m zu dulden. 

GrOnflachen - § 9 Abs. 1 Nr. 15 BBauG 

Oer ausgewiesene öffentliche Spielplatz dient als 
Spielfläche fUr Kleinkinder und Kinder. 



11. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
S 9 Abs. 4 BBauG I . V. mit S 73 LBO 

1.0 Dachgesta l tung 

1. 1 Dachform I Dachneigung 
entsprechend Planeinschrieb - Nutzungsschablone 
Im gesamten Geltungsbereich sind nur Satteldacher 
(auch elnhOftlge) zulasstg; 
- Im allgemeinen Wohngebiet (WA) mit ~lner Dachnei 

gung von 20° - 25° 
- 1m reinen Wohngebiet (WR) mit einer Dachneigung 

von 25° - 30°. 
"Im reinen Wohn~eblet (WR) sind Garagen mit Sattel
dachern mit einer Dachneigung von 25° - 30° oder mit 
Flachdachern, die zu begrünen sind, zu versehen. 

1. 2 Dachdeckung 
Im gesamten Geltungsbereich sind als Dachdeckung nur 
rote bis rotbraune Ziegel und Betondachsteine zu
lasslg . 

1.3 Dachaufbauten I Dacheinschnitte 
Im reinen Wohngebiet (WR) sind nach Horden zum Orts
rand hin Dachaufbauten und Dacheinschnitte unzulas
slg. 
Im Obrlgen Geltungsbereich sind Dacheinschnitte und 
Dachaufbauten nur bis max . 1/3 der dazugehörigen 
Dachlange des Elnzelgebaudes bzw. der Doppelhaushälf
te bzw . des Reihenhauses zulässig. Der Abstand vom 
Ortgang muß mlnd . 1,50 m, von der Traufe mlnd. 0,90 
m und vom First - in der Dachneigung gemessen - mlnd. 
1,00 m betragen . 

1.4 DachOberstande I Dachtr au fen 
Die DachOberstande mussen am Ortgang mlnd. 0,20 m 
und an der Traufe mlnd. 0,30 m betragen . 

1.5 Dachfl i ehenfenster 
Im reinen Wohngebiet sind nach Norden zum Ortsrand 
hin Dachflächenfenster nur bis zu einer max. Gesamt
fläche von 1 m' pro Einzei gebaude bzw. Doppelhaus
hälfte bzw. Reihenhau s zul ässig . 

2.0 Gesta l tung der baulichen Anlagen 

2.1 Die Au~enfassaden der Gebaude und Garagen sind in 
hellen, mit Erdfarben gebrochenen Farbtönen auszu
fahren. 

2.2 Die Verkleidung der Wohngebäude und Garagen mit As
bestzement-, Aluminium-, · Kunststoff- oder ähnlichen 
Platten Ist nicht zulasslg. 



2.3 

3.0 

4.0 

Die Außenwände von Doppelhäusern und Hausgruppen 
sind in Bezug auf Gestaltung, Oberflächenbehandlung 
und Farbgebung aufeinander abzustimmen. 

1 Im reinen Wohngebiet (WR) sind die Fassaden nach 
l Norden zum Ortsrand hin so auszubilden, daß die ge
t schlosseneo Wandflächen Oberwiegen (Lochfassade). 

Gestaltung der unbebauten Flachen 
Stellplatzflächen dürfen nicht mit Schwarzdec~en ver
sehen (asphaltiert) werden; es werden Beläge aus Ra
sensteinen oder wassergebundene Decken empfohlen. 

Einfriedigungen 

4.1 Am Nordrand, zur freien Landschaft hin, sind nur 
Knotengitterzaune bis zu einer Höhe von max. 1,20 m 
zulässig. 

4.2 Von der Grenze zu landwirtschaftlich genutzten 
GrundstOcken ist mit der Einfriedigung ein Abstand 
von 0,50 m einzuhalten. 

4.3 E!nfriedigungen_entlang öffentlicher Verkehrswege 
sind nur in Form von Hecken, einzugrUnenden Knoten
gitterzäunen oder Holzzäunen mit senkrechten und 
waagrechten Strukturen zulässig, bis zu einer Höhe 
von max. 1,00 m (OK Ober Verkehrsfläche). In Ver-
bindung mit den Elnfrledigungen.lst ein Sockel bis zu 
einer Höhe von max. 0,35 m zulässig (wobei die Ge
samthöhe einzuhalten Ist). 

5.0 MOllbeh!lter 
Standorte fUr Abfall- und MOllbehälter sind im ge
samten Geltungsbereich durch Bepflanzung gegen den 
nachbarlichen wie öffentlichen Raum hin sichtschUt
zend zu begrünen. 

6.0 Werbeanlagen 
Das Aufstellen von Werbeanlagen ist im gesamten Gel
tungsbereich unzulässig. 

7.0 Antennen 
Pro Haus bzw. Hausgruppe ist nur eine Außenantenne 
zulässig. 

a.o Freileitungen 
Alle der Versorgung des Gebietes dienenden Leitungen 
sind unterirdisch zu verlegen. 


